
1.  vorwort
Als Versicherter der SECURVITA Kranken-
kasse oder eine sonstige Betroffene oder 
Betroffener haben Sie einen Anspruch 
darauf zu erfahren, welche Daten wir 
von Ihnen erheben und verarbeiten, ob 
wir diese ggf. an andere weitergeben, 
welche Rechte Sie uns gegenüber im 
Umgang mit Ihren persönlichen Daten 
nach dem aktuellen Datenschutzrecht 
haben und wie lange wir Ihre Daten auf-
bewahren. Außerdem sollen Sie wissen, 
an wen Sie sich wenden können, wenn 
Sie Fragen zum Datenschutz haben  
oder sich einmal beschweren möchten. 
Kurzum: Auf den nachfolgenden Seiten 
möchten wir den Umgang mit Ihren  
Sozialdaten so transparent wie möglich 
machen. Das ist Ihr gutes Recht! Die fol-
genden Informationen gelten gleicher-
maßen auch für die Pflegekasse bei der 
SECURVITA Krankenkasse.

2. verantwortliche stelle
SECURVITA BKK 
Lübeckertordamm 1-3 
20099 Hamburg 
Telefon: 040 3347-7 
Telefax: 040 3347-9000 
E-Mail: mail@securvita-bkk.de

Als verantwortliche Stelle im Sinne des 
Datenschutzrechts ergreifen wir alle  
erforderlichen Maßnahmen, um Ihre  
Sozialdaten bestmöglich zu schützen. 
Als gesetzliche Krankenkasse besitzen 
wir die Rechtsform einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Die SECURVITA 
Krankenkasse wird gesetzlich durch  
den Vorstand vertreten.

Bei allen datenschutzrechtlichen Fragen 
können Sie sich an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden, den Sie wie 
folgt erreichen:

SECURVITA BKK 
Datenschutzbeauftragter 
Lübeckertordamm 1-3 
20099 Hamburg 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@
securvita-bkk.de

3.  betroffener personen-
kreis

Wir verarbeiten personenbezogene Da-
ten von

• Mitgliedern
• mitversicherten Familienangehö-

rigen
• Interessenten
• Vertragspartnern und Leistungser-

bringern (z. B. Ärzte, Masseure,  
Hilfsmittellieferanten)

• Arbeitgebern und deren Steuer-
berater

• Bevollmächtigten und Beiständen
• wirtschaftlich Berechtigten un-

serer Kunden (z. B. Drittschuldner, 
Schadenersatzpflichtige)

4.  arten von sozialdaten
4.1  Mitglieder und Versicherte

Daten zur Person

• Ordnungsmerkmale (zum Beispiel 
Mitgliedsnummer)

• Name, Vorname
• Lichtbild
• Anschrift
• Geburtsdatum
• Telefonnummer
• E-Mail
• Geburtsort
• Kennzeichen zu Familienangehöri-

gen
• Bankverbindung
• Familienstand
• Geschlecht
• Staatsangehörigkeit
• Rentenversicherungsnummer
• Steueridentifikationsnummer

Daten zur Mitgliedschaft

• Vorversicherungszeiten
• Beginn und Ende
• Betreuende Stellen
• Kennzeichen zur Leistungsgewäh-

rung (zum Beispiel Kostenerstat-
tung, Teilnahme an besonderen 
Versorgungsformen)

Daten zum Versicherungsverhältnis

• Art der Versicherung
• Beginn und Ende
• Meldegründe
• Angaben zur Tätigkeit
• Beitragsgruppe/-klasse
• Arbeitsentgelte/Einkommen/  

Versorgungsbezüge
• Daten zur Beitrags-/Versiche-

rungsfreiheit
• Daten zu Rentenantragstellung/ 

Rentenbezug
• Arbeitgeber/Zahlstelle

Beitragsdaten (nur für Selbstzahler)

• Beitrags-Soll
• Beitrags-Ist
• Zahlungspflichtiger
• Daten für den Beitragseinzug
• Daten zum Mahnverfahren
• Steuerbescheid

Leistungsdaten

• Art der Leistung
• Diagnose
• Leistungsverordner

• Leistungserbringer
• Zeitraum/Leistungsbezug
• Kosten
• Daten über Ruhen, Unterbre-

chung, Versagen, Wegfall von  
Leistungen

• Daten über andere Leistungs- 
träger

• Daten über Auftragsleistungen
• Daten über Ersatzansprüche
• Daten über Versorgungsansprü-

che
• Eigenanteile/Zuzahlungen
• Daten zu strukturierten Behand-

lungsprogrammen, integrierter 
Versorgung, Modellprojekten,  
Versorgungsmanagement

• Daten zu Bonusprogrammen
• Daten zu Wahltarifen
• Bei Bezug von Entgeltersatz- 

leistungen und bei Erstattung von 
Beiträgen zur Kranken- und Pfle-
geversicherung: Steueridentifikati-
onsnummer

Daten zur Pflegeperson

• Stammdaten wie unter „Daten zur 
Person“

• Pflegegrade
• Angaben zum häuslichen  

Umfeld
• Beginn und Ende der Pflegetätig-

keit
• Meldegründe, Zeiträume
• Angaben zur Prüfung der  

Rentenversicherungspflicht
• Angaben zu Beitragseinzug und 

-abführung an den Rentenversi-
cherungsträger

• Angaben zur Qualifikation
• Daten für statistische Meldungen 

nach § 109 SGB XI

Daten zum gesetzlichen Vertreter

• Name, Vorname
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail

4.2  Pflegeperson/Pflegeversicherung

• Stammdaten wie unter „Daten zur 
Person“

• Pflegegrade
• Angaben zum häuslichen  

Umfeld
• Beginn und Ende der Pflegetätig-

keit
• Meldegründe, Zeiträume
• Angaben zur Prüfung der  

Rentenversicherungspflicht
• Angaben zu Beitragseinzug und 

-abführung an den Rentenversi-
cherungsträger

• Angaben zur Qualifikation
• Daten für statistische Meldungen 

nach § 109 SGB XI

hinweise zur datenverarbeitung
durch die securvita krankenkasse 



4.3  Arbeitgeber/Zahlstellen

Die SECURVITA Krankenkasse ist zu-
gleich Einzugsstelle für den Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag. Die Arbeitgeber 
zahlen hierzu die von ihren Beschäf-
tigten einbehaltenen Arbeitnehmeran-
teile mit ihren Arbeitgeberbeiträgen zur 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung an die Krankenkasse ein. Dane-
ben zahlen sie auch ihre Beiträge zur 
Umlageversicherung (Aufwendungsaus-
gleich für die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall) sowie ggf. zur Insol-
venzumlage. Zur Abwicklung dieser Auf-
gaben verarbeiten wir von den Arbeitge-
bern:

• Ordnungsmerkmale (z.B. Betriebs-
nummer, Zahlstellennummer)

• Name
• Anschrift
• Telefonnummer
• Bankverbindung
• Gesamtanzahl der Beschäftigten
• Beitrags-Soll, Beitrags-Ist
• ggf. gesellschaftsrechtliche Anga-

ben (z. B. gesetzlicher Vertreter, 
Geschäftsführer, Handelsregi-
sterauszüge)

• Daten für den Beitragseinzug
• Daten zum Mahnverfahren
• betreuende Stellen
• Daten für Betriebsprüfungen
• Daten für Abrechnungsarten

4.4  Leistungserbringer und Lieferanten

• Ordnungsmerkmale (z.B. Arzt-
nummer, Lieferantennummer,  
Institutionskennzeichen)

• Name
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail
• Bankverbindung
• Daten zur fachlichen Qualifikation
• Daten über den Abrechnungsver-

kehr

4.5  Leistungserbringer und Lieferanten

Daten der Publikationsbezieher

• Ordnungsmerkmale (zum Beispiel 
Art, Umfang der Publikationen 
und laufende Nummer) 

• Name, Vorname
• Anschrift

Daten der Interessenten

• Ordnungsmerkmale
• Name, Vorname
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail

5.  rechtmässigkeit der  
datenverarbeitung

5.1  Zwecke der Verarbeitung von Sozial-
daten

Die personenbezogenen Daten, die wir 

von Ihnen erheben, benötigen wir, um 
unseren gesetzlichen Aufgaben nach-
kommen zu können. Nur so ist es mög-
lich, Ihren Krankenversicherungsschutz 
sicherzustellen und Ihnen die Leistun-
gen zukommen zu lassen, die zum Er-
halt, der Wiederherstellung und der Ver-
besserung Ihrer Gesundheit erforderlich 
sind, aber auch, um unserer gesetzlichen 
Pflicht der korrekten Erhebung von Bei-
trägen nachkommen zu können. Ihre  
Daten werden daher nur für folgende 
Zwecke verarbeitet:

Krankenkasse

• Erhaltung, Wiederherstellung und 
Verbesserung des Gesundheitszu-
stands ihrer Versicherten  
(§ 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
– SGB V)

• Finanzierung der Leistungen und 
sonstigen Ausgaben durch die Er-
hebung von Beiträgen bei Arbeit-
gebern und Mitgliedern (§ 3 SGB 
V)

• Feststellung des Versicherungsver-
hältnisses und der Mitgliedschaft 
einschließlich der für die Anbah-
nung eines Versicherungsverhält-
nisses erforderlichen Daten  
(§ 284 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)

• Ausstellung des Berechtigungs-
scheins und der elektronischen 
Gesundheitskarte (§ 284 Abs. 1 Nr. 
2 SGB V)

• Feststellung der Beitragspflicht 
und der Beiträge, deren Tragung 
und Zahlung (§ 284 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V)

• Prüfung der Leistungspflicht und 
der Erbringung von Leistungen an 
Versicherte, einschließlich der  
Voraussetzungen von Leistungs-
beschränkungen, Bestimmung des 
Zuzahlungsstatus und Durchfüh-
rung der Verfahren bei Kostener-
stattung, Beitragsrückzahlung 
und Ermittlung der Belastungs-
grenze (§ 284 Abs. 1 Nr. 4 SGB V)

• Unterstützung der Versicherten 
bei Behandlungsfehlern (§ 284 
Abs. 1 Nr. 5 SGB V)

• Übernahme der Behandlungs- 
kosten in den Fällen des § 264 SGB 
V (§ 284 Abs. 1 Nr. 6 SGB V)

• Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
(§ 284 Abs. 1 Nr. 7 SGB V)

• Abrechnung mit den Leistungser-
bringern einschließlich der Prü-
fung der Rechtmäßigkeit und 
Plausibilität der Abrechnung  
(§ 284 Abs. 1 Nr. 8 SGB V)

• Die Überwachung der Wirtschaft-
lichkeit der Leistungserbringung 
(§ 284 Abs. 1 Nr. 9 SGB V)

• Abrechnung mit anderen Leis-
tungsträgern (§ 284 Abs. 1 Nr. 10 
SGB V)

• Durchführung von Erstattungs- 
und Ersatzansprüchen (§ 284 Abs. 

1 Nr. 11 SGB V)
• Vorbereitung, Vereinbarung und 

Durchführung von Vergütungsver-
trägen nach § 87a SGB V 
(§ 284 Abs. 1 Nr. 12 SGB V)

• Vorbereitung und Durchführung 
von Modellvorhaben, die Durch-
führung des Versorgungsmanage-
ment nach § 11 Abs. 4 SGB V , die 
Durchführung von Verträgen zur 
hausarztzentrierten Versorgung, 
zu besonderen Versorgungs-
formen und zur ambulanten Er-
bringung hochspezialisierter Leis-
tungen, einschließlich der 
Durchführung von Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen, so-
weit Verträge ohne Beteiligung 
der kassenärztlichen Vereinigung 
abgeschlossen wurden. (§ 284 Abs. 
1 Nr. 13 SGB V)

• Durchführung des Risikostruktur-
ausgleichs sowie zur Vorbereitung 
und Durchführung von struktu-
rierten Behandlungsprogrammen 
einschließlich der Gewinnung von 
Versicherten zur Teilnahme daran 
(§ 284 Abs. 1 Nr. 14 SGB V)

• Durchführung des Entlassmana-
gement nach § 39 Abs. 1a SGB V

• Die Auswahl von Versicherten für 
Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 S. 1 
SGB V und nach § 39b SGB V sowie 
deren Durchführung (§ 284 Abs. 1 
Nr. 16 SGB V)

• Die Überwachung der Einhaltung 
der vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten der Leistungserbringer 
von Hilfsmitteln nach § 127 Abs. 5a 
SGB V (§ 284 Abs. 1 Nr. 16a SGB V)

• Die Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkassen als Rehabilitati-
onsträger nach dem SGB IX  
(§ 284 Abs. 1 Nr. 17 SGB V)

• Gewinnung von Mitgliedern  
(§ 284 Abs. 4 SGB V)

• Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen (§ 197a SGB V)

Pflegekasse

• Unterstützung von Pflegebedürf-
tigen, die wegen der Schwere der 
Pflegebedürftigkeit auf Hilfe an-
gewiesen sind (§ 1 Abs. 4 Elftes 
Buch Sozialgesetzbuch - SGB XI)

• Finanzierung der Leistungen und 
sonstigen Ausgaben durch die Er-
hebung von Beiträgen bei  
Arbeitgebern und Mitgliedern  
(§ 1 Abs. 6 SGB XI)

• Feststellung des Versicherungsver-
hältnisses und der Mitgliedschaft 
(§ 94 Abs. 1 Nr. 1 SGB XI)

• Feststellung der Beitragspflicht 
und der Beiträge (§ 94 Abs. 1 Nr. 2 
SGB XI)

• Prüfung der Leistungspflicht und 
der Erbringung von Leistungen an 
Versicherte, sowie die Durchfüh-
rung von Erstattungs- und Ersatzan-
sprüchen (§ 94 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI)



• Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes (§ 94 Abs. 1 Nr. 4 SGB XI)

• Abrechnung mit Leistungserbrin-
gern und entsprechender Kosten-
erstattung (§ 94 Abs. 1 Nr. 5 SGB XI)

• Überwachung der Wirtschaftlich-
keit, Abrechnung und Kostener-
stattung erbrachter Pflegelei-
stungen (§ 94 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI)

• Abschluss und Durchführung von 
Pflegesatzvereinbarungen, Vergü-
tungsvereinbarungen sowie Leis-
tungs- und Qualitätsvereinba-
rungen (§ 94 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI)

• Beratung zur Teilhabe sowie Leis-
tungen und Hilfen zur Pflege  
(§ 94 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI)

• Koordinierung pflegerischer Hil-
fen, Pflegeberatung sowie Wahr-
nehmung der Aufgaben in den 
Pflegestützpunkten (§ 94 Abs. 1 Nr. 
9 SGB XI)

• Statistische Zwecke (§ 94 Abs. 1 Nr. 
10 SGB XI)

• Unterstützung bei der Verfolgung 
von Schadensersatzansprüchen  
(§ 94 Abs. 1 Nr. 11 SGB XI)

• Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen (§ 47a SGB XI)

5.2  Gesetzliche Mitwirkungspflicht

Leistungen: Damit wir die Ihnen zuste-
henden Leistungen umfassend und zü-
gig zur Verfügung stellen können, ist es 
erforderlich, dass Sie uns alle für die Prü-
fung Ihres Anspruchs notwendigen An-
gaben machen. Soweit uns diese erfor-
derlichen Daten nicht zur Verfügung 
gestellt werden und wir auch keine 
Möglichkeit haben, diese an anderer 
Stelle zu beschaffen, kann es dazu kom-
men, dass wir Ihnen die beantragten 
Leistungen versagen oder bereits zuge-
sagte einstellen müssen.

Familienversicherung: Zur Prüfung, ob 
die Angehörigen (Ehegatte, Kinder, ggf. 
Enkel-, Stief- und Pflegekinder) kosten-
frei bei unseren Mitgliedern familienver-
sichert werden können, benötigen wir 
diverse Angaben, Unterlagen und Nach-
weise. Diese Daten sind uns vom Ange-
hörigen oder mit dessen Zustimmung 
vom Mitglied vorzulegen. Geschieht dies 
nicht, ist eine Familienversicherung 
nicht möglich. Infolgedessen kann es zu 
einer beitragspflichtigen Anschlussversi-
cherung kommen.

Mitgliedschaft: Die Mitglieder sind ver-
pflichtet, auf Verlangen über alle für die 
Feststellung der Versicherungs- und Bei-
tragspflicht erforderlichen Tatsachen 
Auskunft zu erteilen. Hierzu gehören 
beispielsweise die Angabe des Arbeitge-
bers und den Beginn und das Ende einer 
Beschäftigung, bei Selbständigen auch 
die Aufnahme und das Ende der selb-
ständigen Tätigkeit sowie ggf. erforder-
liche Nachweise (z.B. Gewerbemeldung).

Beiträge: Bei den Beschäftigten werden 
die Beiträge vom Arbeitgeber an uns 
 
weiter geleitet (s. auch Kapitel 4.3). Eine 
Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht 
von Beitragsdaten besteht dennoch 
auch für Mitglieder, z. B. bei Beziehern 
von sog. Versorgungsbezügen (Betriebs-
renten) oder Beschäftigten, die Arbeits-
einkommen haben, sowie bei freiwillig 
Versicherten: deren Beiträge zur Kran-
kenversicherung bemessen sich nach  
ihrer gesamten wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit . Werden die Einnahmen 
nicht nachgewiesen, z. B. mittels Ein-
kommensteuerbescheid, sind wir ver-
pflichtet, die Beiträge nach der Beitrags-
bemessungsgrenze (sog. „Höchststufe“) 
festzusetzen, bis uns die Daten vorge-
legt werden.

Von diesen Daten ausdrücklich ausge-
nommen sind freiwillige Angaben, wie 
Telefonnummer oder E-Mailadresse. 
Sollten Sie diese Daten nicht zur Verfü-
gung stellen, liegt keine Verletzung ei-
ner Mitwirkungspflicht vor und es ent-
steht Ihnen dadurch kein Nachteil.

5.3  Einwilligung

Für bestimmte Leistungen der Kranken-
kassen sieht der Gesetzgeber Ihre Ein-
willigungserklärung vor. Dies ist z. B. 
beim

• Versorgungsmanagement
• Entlassmanagement
• Hilfestellung zur Wiederherstel-

lung der Arbeitsfähigkeit
• besonderen Versorgungsformen 

(z. B. Disease-Management-Pro-
gramme, Integrierte Versorgung) 
der Fall. Wir verarbeiten in diesen 
Fällen Ihre Daten erst dann zu die-
sen Zwecken, wenn uns Ihre 
schriftliche Erklärung vorliegt.

Darüber hinaus kann eine Erhebung, 
Nutzung, Verarbeitung und Speicherung 
von Daten seitens der SECURVITA Kran-
kenkasse auf Grundlage von ausdrück-
lichen Einwilligungserklärungen nach 
Art. 6 Abs. 1a Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) in Verbindung mit § 67b 
Abs. 2 Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB X) 
erfolgen.

Wir dürfen Ihre Daten, abweichend von 
den oben genannten Zwecken und 
Rechtsgrundlagen, ohne vorherige Infor-
mationspflicht für andere Zwecke 
(Zweckänderung) nutzen, wenn die fol-
genden Voraussetzungen vorliegen:

1.  Es handelt sich um eine Maßnah-
me nach § 82 Abs. 2 SGB X.

2.  Eine andere Rechtsgrundlage er-
laubt die Zweckänderung ohne  
Informationspflicht.

3.  Es liegt Ihre ausdrückliche Einwilli-
gung vor.

4. Es handelt sich um pseudonymi-
sierte Daten.

6.  datenerhebung bei dritten
6.1  Sozialleistungsträger und Behörden

Kennzeichnend für das System der sozia-
len Sicherung ist die Zusammenarbeit 
der Leistungsträger (Krankenkassen, 
Rentenversicherung, Bundesagentur für 
Arbeit, Berufsgenossenschaften u.a.). 
Ziel ist es, den Versicherten die erforder-
lichen Leistungen unbürokratisch und 
bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. 
Mögliche Unklarheiten oder Zuständig-
keitsfragen sollen zwischen den Trägern 
und Behörden direkt geklärt werden. Im 
Rahmen dieser sog. „Amtshilfe“ erheben 
wir Daten direkt bei den anderen Leis-
tungsträgern, soweit sie für unsere Auf-
gaben erforderlich sind. Das könnte 
bspw. bei der Rentenversicherung sein, 
um zu erfahren, ob schon eine Rehabili-
tationsmaßnahme bewilligt wurde; oder 
bei der Berufsgenossenschaft, um einen 
Auftrag zur Zahlung von Verletztengeld 
zu erhalten.

Auch wenden wir uns in Einzelfällen an 
Behörden außerhalb der Sozialversiche-
rung, z. B. die Einwohnermeldeämter der 
Kommunen. Hier erfragen wir die aktu-
elle Adresse des Versicherten, falls dieser 
vergessen hat, uns seine neue Adresse 
mitzuteilen.

6.2  Leistungserbringer

Die Leistungserbringer (z. B. Ärzte, Kran-
kenhäuser, Apotheken) übermitteln uns 
die Abrechnungsdaten für unsere Versi-
cherten. Diese personenbezogenen Da-
ten sind für die Abrechnung der Leistun-
gen erforderlich und werden bei uns 
gespeichert.

6.3  Meldepflichtige Stellen

Daneben ist gesetzlich geregelt, wer sog. 
„meldepflichtige Stelle“ ist, also Daten, 
die zur Durchführung der Versicherung 
notwendig sind, direkt an uns zu melden 
hat. Hierzu gehören insbesondere die 
Arbeitgeber, aber auch die Agenturen 
für Arbeit oder die Rentenversicherung.

7.  zugriff auf ihre daten
Unsere Mitarbeiter können die über Sie 
gespeicherten Sozialdaten abrufen, so-
weit die Daten für ihr Aufgabengebiet 
notwendig sind. Hierzu haben wir für 
unser EDV-System ein umfangreiches 
Rollen- und Berechtigungskonzept ange-
legt. Jedem Mitarbeiter wird danach 
eine bestimmte EDV-Rolle zugewiesen, 
die wiederum nur bestimmte, dem  
Tätigkeitsfeld entsprechende Berechti-
gungen beinhaltet. So kann bspw. der 
Mitarbeiter, der die Krankenversiche-
rung der Studenten betreut, nicht die 
Daten einer Krankenhausbehandlung 
aufrufen und bearbeiten.



Alle Mitarbeiter sind auf die Einhaltung 
der Geheimhaltungsregeln verpflichtet. 
Zuwiderhandlungen hätten arbeits-
rechtliche oder gar strafrechtliche  
Konsequenzen.

8.  datenübermittlung
8.1  Gesetzliche Übermittlungspflichten/ 

Kategorien von Empfängern

Die SECURVITA Krankenkasse übermit-
telt Sozialdaten auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften des SGB oder anderer 
Rechtsvorschrift regelmäßig an folgende 
Empfänger:

• Träger der Renten- und Unfall- 
versicherung,

• Bundesanstalt für Arbeit,
• im Rahmen des Zahlungsverkehrs 

an Geldinstitute,
• Arbeitgeber und Zahlstellen,
• Versorgungsverwaltung,
• Leistungserbringer,
• Wehrbereichsverwaltung,
• Finanzverwaltung,
• Übermittlung in Einzelfällen nach 

§§ 67d ff. SGB X,
• externe Auftragnehmer entspre-

chend § 80 SGB X

Sollte eine Übermittlung an einen Emp-
fänger innerhalb einer Kategorie erfol-
gen, so werden Sie über den Empfänger 
informiert, wenn nicht eine der Ausnah-
men nach § 82 Abs. 1 und Abs. 2 SGB X 
oder die Voraussetzung des Art. 13 Abs. 4 
DSGVO vorliegt.

Auch bestehen für uns aktive Mittei-
lungspflichten, z. B. nach dem Infekti-
onsschutzgesetz, zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit oder zur Abwendung ge-
planter Straftaten.

8.2  Übermittlung bei Auskunftsersu-
chen

In Einzelfällen erhalten wir von anderen 
Stellen und Behörden Anfragen, mit de-
nen um Auskunft zu bestimmten Per-
sonen gebeten wird. Dies können sein:

• andere Sozialleistungsträger
• Polizei und Staatsanwaltschaft
• Gerichte
• Zollämter zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit
• Finanzbehörden

Ob und in welchem Umfang Auskunft 
gegeben werden darf, ist gesetzlich fest-
geschrieben. Die Einhaltung dieser Vor-
gaben prüfen wir sehr genau.

An Privatpersonen oder privatrechtliche 
Unternehmen werden grds. keine Aus-
künfte erteilt, wenn es sich nicht um den 
Betroffenen selbst handelt oder von ihm 
keine Einwilligungserklärung vorliegt.

 

8.3  Übermittlung an Dienstleis-
tungsunternehmen

Wir arbeiten mit externen Unternehmen 
zusammen, wie z. B. unser Rechenzen-
trum, Druckereien, Abrechnungsprüf-
stellen und Postdienstleister (sog. „Auf-
tragsverarbeiter“). Nur so können wir 
sicherstellen, dass wir die Wünsche un-
serer Kunden schnell und kostengünstig 
befriedigen. Mit allen Dienstleistungs-
unternehmen werden in Verträgen die 
datenschutzrechtlichen Vorgaben fest-
gelegt. Deren Einhaltung wird regelmä-
ßig überprüft. Die Beauftragung eines 
Dienstleistungsunternehmens zeigen 
wir rechtzeitig bei unserer Aufsichts- 
behörde (Bundesamt für Soziale Siche-
rung) an.

8.4  Übermittlung ins Ausland

Wir verarbeiten Ihre Sozialdaten nur in 
Deutschland. Eine Übermittlung ins Aus-
land findet grundsätzlich nicht statt.  
Lediglich in Einzelfällen wenden wir uns 
im Rahmen zwischenstaatlicher Abkom-
men an ausländische Sozialversiche-
rungsträger, z. B. zur Abrechnung von 
Leistungen bei Entsendung, bei Urlaubs-
reisen oder bei sog. Grenzgängern.

9.  automatisierte einzelfall-
entscheidung

Die SECURVITA Krankenkasse trifft keine 
Entscheidungen auf einer automatisier-
ten Verarbeitung einschließlich Profiling 
im Sinne von Art. 22 DSGVO.

10. aufbewahrungsdauer
Ihre Sozialdaten werden grundsätzlich 
nur so lange aufbewahrt, wie sie für die 
Erfüllung unserer Aufgaben notwendig 
sind. Allerdings sehen gesetzliche Vorga-
ben oder Verordnungen längere Aufbe-
wahrungsfristen vor. Wir orientieren uns 
an dem „Aufbewahrungskatalog“ des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, der in Abstimmung 
mit den Aufsichtsbehörden erstellt und 
vom Bundesministerium für Gesundheit 
genehmigt wurde. Er gilt für alle gesetz-
lichen Krankenkassen.

Danach beträgt die Regel-Aufbewah-
rungsfrist für Ihre Leistungsdaten und 
Zahlungsunterlagen (Belege) 6 Kalen-
derjahre, für Nachweise der Familienver-
sicherung 6 Kalenderjahre und für das 
Versichertenverzeichnis 30 Kalenderjah-
re. Auf Anforderung des Bundesamtes 
für Soziale Sicherung sind Sozialdaten, 
die noch für den Risikostrukturausgleich 
zwischen den Krankenkassen benötigt  
werden, bis zu 12 Kalenderjahre aufzu-
bewahren.

Nach Ablauf der jeweiligen Fristen wer-
den Ihre Daten im Rahmen eines Lösch-
konzepts systematisch aus unserem 
EDV-System physikalisch gelöscht. Befin-
den sich die Daten auf Papier, erfolgt die 

Löschung durch Schreddern. Hierzu be-
dienen wir uns eines zertifizierten  
Aktenvernichtungsunternehmens.

11.  rechte
11.1  Rechte der betroffenen Person bei 

der Datenverarbeitung

Sie können über die oben genannten 
Kontaktdaten folgende Rechte ausüben, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen:

• Recht auf Auskunft über verarbei-
tete Daten (Art. 15 DS-GVO i. V. m. 
§ 83 SGB X)

• Recht auf Berichtung unrichtiger 
Daten (Art. 16 DS-GVO i. V. m. § 84 
SGB X)

• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-
GVO i. V. m. § 84 SGB X)

• Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DS-GVO i. V. m.  
§ 84 SGB X)

• Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DS-GVO)

• Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-
GVO i. V. m. § 84 SGB X)

• Bei Datenverarbeitung aufgrund 
einer Einwilligung besteht das 
Recht, diese mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit zu widerrufen.

11.2  Beschwerderecht

Sollten Sie der Ansicht sein, dass wir Ihre
Sozialdaten nicht nach den datenschutz-
rechtlichen Vorgaben verarbeiten, haben
Sie das Recht, sich bei unseren Aufsichts-
behörden zu beschweren: 

Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Telefon: 0228 997799-0
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

Bundesamt für Soziale Sicherung
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn
Telefon: 0228 619-0
E-Mail: poststelle@bas.bund.de 

kontakt:
SECURVITA Krankenkasse
Postfach 10 58 29
20039 Hamburg

24-Stunden-Service-Hotline:
0800 1414300  
(bundesweit gebührenfrei)
Aus dem Ausland: +49 40 3347-7
Telefax: 040 3347-9000
E-Mail: mail@securvita-bkk.de
Internet: www.securvita.de
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